
Nachfragen zu den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 

Herr Michael Klostermann: 

Nachfolgend werden die drei angesprochenen Bilanzpositionen detailliert aufgeführt und ggf. 
erläutert:  
 
Bitte die „sonstigen Verbindlichkeiten“ in den Bilanzen genau aufschlüsseln (2018: ca. 1,6 Mio. Euro; 
2019 ca. 1,4 Mio. Euro). 
 
Antwort: 
Sonstige Verbindlichkeiten 

 
 
 
Bitte die „Forderungen an die Stadt“ genau aufschlüsseln/erläutern (2018: ca. 3 Mio. Euro; 2019 ca. 4 
Mio. Euro). 
 
Antwort: 
 
Forderungen an die Stadt 

 
 
Bitte die „sonstigen Vermögensgegenstände“ erläutern (2018: ca. 200.000 Euro; 2019 ca. 100.000 
Euro). 
 
Antwort: 
 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 
 
 
 



 
Bitte darstellen, warum in 2018 trotz deutlich höherer Umsatzerlöse beim Gebäudemanagement ein 
Verlust von ca. 750.000 Euro anfällt (deutlich höher als prognostiziert) und in 2019 ein erheblicher 
Überschuss anfällt (ca. 500.000 Euro), da die Umsatzerlöse drastisch gestiegen sind (ca. 900.000 
Euro). Handelt es sich dabei um höhere Zuschüsse/Budgets seitens der Stadt aus dem Haushalt 
(Unterhaltung Schulgebäude, Kitas usw.), da der Zuschuss an den oRB in diesem Jahr deutlich 
angehoben wurde, da angeblich ein drastisch höherer Finanzierungsbedarf bestand 
(Gesamtüberschuss fast 750.000 Euro, im Folgejahr sogar ca. 1,3 Mio. Euro)? 
 
Antwort: 
 
2018: 
Wesentliche Ursachen der Ergebnisverschlechterung ggü. der Planung um 253 T€ auf einen Ist-
Fehlbetrag von 744 T€: 
o erhöhter Unterhaltungsaufwand (+154 T€) für Sanierung Sanitärbereich, Bodenerneuerung und 

Dämmung der WAH, für die Beseitigung von Sturmschäden z.B. Dach 3. Grundschule, 

Brandschutztechnik in den Berufsschulen, Reparaturen Heizung, Lüftung, Fußböden im Markt 2 

und 22, für Sanierung Duschen und Austausch von Toren in und an der Feuerwache 

o ungeplante Ingenieursleistungen: Architektenleistung für Grundstücksteilung Hellgrevenhof, 

diverse Raumluftuntersuchungen an Schulen (+36 T€) 

o ungeplante Fremdleistungen durch die für die Bodensanierung durch das Umweltamt 

notwendige Beräumung der Gaswerkstraße  28 und die Erstellung von Feuerwehrplänen und 

Fluchtwegbeschreibungen (+56 T€) 

Einsparungen beim Mietaufwand für das in 2018 noch nicht vollständig bewohnbare 
Jugendwohnheim (-70 T€) stehen verminderte Umsatzerlöse von rd. -73 T€ gegenüber.  
 
2019: 
Erstmalige Erfolgsplanung mit einer Budgetbemessung, die zu einem in Ertrag und Aufwand 
ausgeglichenen  Planergebnis führte (Budgeterhöhung um 2,1 Mio €, davon Gebäudemanagement: 
rund 977 T€) 
Wesentliche Ursachen der Ergebnisverbesserung ggü. der Planung um 526 T€ auf einen Ist-
Überschuss von 526 T€: 
o nahezu ganzjährig vorläufige Haushaltsführung, dadurch auch weniger hochbauliche 

Unterhaltungs-maßnahmen (-107 T€) 

o witterungsbedingte Einsparung von Heiz- und Gaskosten (-99 T€) 

o geringerer Umfang von Hausmeisterdiensten, insbesondere durch den in 2019 geplanten aber 

nicht erfolgten Umzug der an den WAK übergehenden Mitarbeiter in das Objekt Thälmannstr. 78 

(-115 T€) 

o Personalkostenplanung enthält eine unbesetzt gebliebene Objektbetreuerstelle (-45 T€)  

o verminderte Betriebskostenumlage durch die Reduzierung der Betriebskosten, insbesondere  

infolge unbesetzter Stellen wie Projektmanagement und Administration Fachsoftware (-89 T€) 

o ungeplante Betriebskostennachzahlungen von Mietern für 2018 (+87 T€) 

 
 
Wie war/ist das tatsächliche Ist des Verlustvortrags zum 31.12.2021 bzw. 31.03.2022? 
 
 
 
 
Antwort: 

 



Nach dem Überschuss in 2020 von 1.314.134,89 € beläuft sich der Verlustvortrag zum 31.12.2020 
ausweislich der Bilanz auf 2.056.025,46 €.  
Zum Jahresergebnis 2021 kann lediglich eine vorsichtige Prognose abgegeben werden, da u. a. noch 
keine Bildung von Rückstellungen vorgenommen wurde. Insoweit wird aktuell von einem gegenüber 
dem Planverlust von 769.278 € deutlich verminderten Verlust von etwa 50 – 100 T€ ausgegangen, 
der den o.g. Verlustvortrag entsprechend erhöhen wird. 
Unterjährig - zum Stichtag 31.03.2022- kann kein Verlustvortrag ermittelt werden. 
 
 
Ist mittlerweile das Schreiben des TLVwA/TMMJV bzgl. möglicher Rückforderungen für Fördermittel 
zur GU-Einrichtung (Heinrichstraße) eingegangen? Müssen die 1,1 Mio. Euro in Rückstellung ggf. 
zurückgezahlt werden, sodass ein entsprechender Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt in 
2022 vorgenommen werden muss? 
 
Antwort: 
 
Die Rückforderung der Fördermittel von 1,1 Mio. € für die GU-Errichtung in der Heinrichstraße ist 
bereits über den Kernhaushalt abgewickelt und hat keinen Einfluss auf die finanzielle Situation des 
oRB.  
Offen ist allerdings noch die Anerkennung der hierfür entstandenen und entsprechend geltend 
gemachten Aufwendungen des oRB z.B. für die seinerzeitige Baufreimachung durch das TLVwA. 
Hierbei geht es um eine mögliche Kostenerstattung, die ggf. beim Regiebetrieb zu Einnahmen führen 
wird. 
 
 
 


